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Anzeige einer Sentinelhaltung 

Bitte zurück an: 

Landratsamt Karlsruhe 
Amt für Veterinärwesen und 

Fax: 0721 936 - 83 799 
E-Mail: veterinaeramt@landratsamt-karlsruhe.de

Lebensmittelüberwachung 
Beiertheimer Allee 2 
76137 Karlsruhe 

Anzeigenerstatter 

Vorname: Name: 

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: 

Telefon: Registriernummer (nach VVVO): 

Hiermit zeige ich an, dass ich meine 

Tierart Anzahl 

Gänse 

Enten 

gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 Geflügelpest-Verordnung gemeinsam mit folgenden Sentineltieren halte: 

Tierart Anzahl 

Hühner 

Puten 

Ich halte meine Enten und Gänse räumlich zusammen mit oben genanntem Geflügel und sonstigem 
Geflügel (Sentinelhaltung) um die Einschleppung der Geflügelpest frühzeitig erkennen zu können. 

Ich versichere, dass ich jedes verendete Stück Geflügel, welches gemeinsam mit Enten und/oder 
Gänsen gehalten wurde, unverzüglich dem Chemischen Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe, 
Weißenburger Straße 3, 76187 Karlsruhe virologisch auf hochpathogene Aviäre Influenza untersuchen 
lassen werde. 

_________________          _____________________________________________________ 
Datum       Unterschrift 
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